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 Veröffentlicht am 24.04.1990

Norm

WrARG VO §1 Abs1

Rechtssatz

Der Straßenhandel wird dann im Sinne des Pkt II Z 7 lit b der Anlage in Verbindung mit einer festen Betriebsstätte

ausgeübt, wenn für das Publikum der Zusammenhang zwischen beiden Verkaufsstätten o enkundig ist, der

Verkaufsstand als Ersatz für das Geschäftslokal in der Zeit, in der dieses geschlossen sein muß erscheint. Eine "bauliche

Verbindung" - daß also der Verkaufsstand an die Außenmauern der festen Betriebsstätte "angelehnt" ist - wird von der

Wr ARG VO nicht gefordert.
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